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§ 15 NO GAG 1977 Pflichten

NO GAG 1977 - NO Gemeindearztegesetz 1977

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 11.07.2025

(1) Der Gemeindearzt ist verpflichtet, innerhalb eines Jahres nach seiner Ernennung seinen Erstordinationssitz in der
Gemeinde (Sanitatsgemeinde) zu errichten und diesen fir die Dauer der Bestellung zum Gemeindearzt

aufrechtzuerhalten.

(2) Dem Gemeindearzt obliegen nach den Weisungen des Blrgermeisters die fachliche Beratung der Gemeindeorgane
und die Erfallung der Amtspflichten, die sich aus den von der Gemeinde zu besorgenden oder ihr Ubertragenen
Aufgaben auf dem Gebiet des Gesundheitswesens ergeben. Der Gemeindearzt hat seine arztliche Leistung im Ausmal
von insgesamt 28 Stunden pro Monat bei einem Durchrechnungszeitraum von einem Kalenderhalbjahr zur Verfliigung
zu stellen. Der Gemeindearzt ist verpflichtet, diese arztliche Leistung sowohl in der Gemeinde (Sanitatsgemeinde), mit
der er in einem oOffentlich-rechtlichen Dienstverhaltnis steht als auch mit seinem Einvernehmen in anderen

(Gemeinden) Sanitatsgemeinden zu erbringen.

Die Aufgaben eines Gemeindearztes sind insbesonders:

1. Die Ausstellung von arztlichen Zeugnissen fir Bewerber um Aufnahme in den Gemeindedienst und von arztlichen
Befunden und Gutachten fiir Gemeindebedienstete;

2. Die Ausubung der Tatigkeit als medizinischer Sachverstandiger im Bauverfahren;

3. Die Ausibung der Titigkeit als medizinischer Sachverstindiger bei Angelegenheiten des NO
Bestattungsgesetzes 2007, LGBI. 9480;

4. Die Wahrnehmung der Aufgaben des Schularztes nach dem NO Pflichtschulgesetz, LGBI. 5000;
5. Die Durchfihrung von Untersuchungen von Kindergartenkindern;
6. Die Durchfuhrung der Tauglichkeitsuntersuchungen fur Feuerwehrmitglieder von Freiwilligen Feuerwehren.

Vor Betrauung mit diesen Aufgaben ist der Gemeindearzt anzuhdren. DarlUber hinausgehende Aufgaben kénnen nur

im Einvernehmen Ubertragen werden.

(3) Der Gemeindearzt hat im Dienst und auller Dienst alles zu vermeiden, was die Achtung und das Vertrauen, die
seiner Stellung entgegengebracht werden, untergraben kdnnte. Dies bezieht sich nicht nur auf das aktive Dienst-,

sondern auch auf das Ruhestandsverhaltnis.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999


file:///

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 15 NÖ GÄG 1977 Pflichten
	NÖ GÄG 1977 - NÖ Gemeindeärztegesetz 1977


